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Schleswig-Holsteinisches OLG: Rangregeln in stillen
Beteiligungsvertr�gen

Schleswig-Holsteinisches OLG, Urteil vom 3.5.2019 – 9 U 83/18, Rev. eingelegt (Az. BGH II ZR 110/19)

LEITSATZ (DER KOMMENTATORIN)

Bei der Auslegung eines stillen Beteiligungsvertrags ist zwi-

schen der Bemessungsgrundlage f�r die Gewinn- und Verlust-

beteiligung, dem Verteilungsschl�ssel und der Aussch�ttung

zu unterscheiden. Bestimmt sich die Bemessungsgrundlage

nach dem gepr�ften Jahresabschluss, ist allein dieser im Ver-

tragsverh�ltnis maßgeblich. Die Dotierung des Sonderpos-

tens f�r allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB mindert

als Teil der Gewinnermittlung das gepr�fte Jahresergebnis,

an das vertragliche Vorrangregeln ankn�pfen. Der stille Ge-

sellschafter wird durch die Missbrauchskontrolle gesch�tzt.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Urteil des Schleswig-Holsteinischen OLG ging es um
Rangfragen aus einer stillen Beteiligung der Kl�gerin an der be-
klagten Bank. Die Bank hatte in zwei Gesch�ftsjahren den Son-
derposten f�r allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB (340g-
Fonds) dotiert. Hierdurch waren Jahresfehlbetr�ge entstanden,
an denen die Bank die Kl�gerin durch Herabschreibung der stil-
len Einlage beteiligte. Das Schleswig-Holsteinische OLG stellte
in �bereinstimmung mit der Vorinstanz fest, dass der Kl�gerin
weder ein vertraglicher Anspruch noch ein Schadenersatzan-
spruch nach § 280 BGB auf R�ckg�ngigmachung der Verlustbe-
teiligung zustand. Zudem sei die Bank nicht verpflichtet, vor der
Dotierung des 340g-Fonds die stille Beteiligung wieder hochzu-
schreiben bzw. eine Verg�tung auf die stille Einlage zu zahlen.

Das Schleswig-Holsteinische OLG unterschied bei der Auslegung
desstillenBeteiligungsvertragsmehrerePr�fungsebenen:1.dieEr-
mittlung der Bemessungsgrundlage, also des f�r die stille Gesell-
schaft maßgeblichen Gesch�ftsergebnisses, 2. den Verteilungs-
schl�ssel, also den Anteil, mit dem der stille Gesellschafter an der
Bemessungsgrundlage partizipiert und, nur f�r die Gewinnteilnah-
me,3.denAuszahlungsanspruch.Bemessungsgrundlagewarnach
dem Beteiligungsvertrag der Jahresfehlbetrag gem�ß der von einer
internationalen, von der Aufsichtsbeh�rde anerkannten Wirt-
schaftspr�fungsgesellschaft gepr�ften Gewinn- und Verlustrech-
nung. In diesen war die Dotierung des 340g-Fonds bereits einge-
flossen, weil sie Teil der Gewinnermittlung, nicht der Gewinnver-
wendung war. Das OLG hielt fest, dass die Rangregeln des
BeteiligungsvertragsdieBemessungsgrundlagenicht�ndertenund
keinenVorrangder stillenGesellschaft vor derDotierungdes340g-

Fondsbegr�ndeten.F�rdieVerlustbeteiligunggaltendieRangrege-
lungen ohnehin nicht. Außerdem galten sie gegen�ber R�cklagen,
die das Gesetz von Sonderposten unterscheidet. Im Vertrag ver-
wendete juristische Begriffe legte das OLG, in �bereinstimmung
mitder st�ndigenRechtsprechung, entsprechenddemGesetz aus.
Auch die Schutzbed�rftigkeit des stillen Gesellschafters f�hrte
nach dem OLG zu keinem Vorrang der stillen Gesellschaft vor der
Dotierungdes340g-Fonds. Zwar sei esm�glich, dassein stiller Ge-
sellschafter an Verlusten teilnehme und sp�ter nicht an Gewinnen
partizipiere,weilder340g-Fondsdotiertwird.DerstilleGesellschaf-
ter w�rde im Rahmen der Missbrauchskontrolle, die bei der Dotie-
rung des 340g-Fonds eingreife, aber ausreichend gesch�tzt, zumal
eranhanddes letzten JahresabschlussesvorBegr�ndungderstillen
Beteiligungerkennenkonnte,wieder340g-Fondsbilanziertwurde.

PRAXISFOLGEN

Das Urteil f�hrt zu weiterer Rechtssicherheit in Bezug auf Rang-
regelungen in Hybridkapitalinstrumenten. Es unterscheidet sau-
ber zwischen der Bemessungsgrundlage und Rangregeln, die an
diese Bemessungsgrundlage ankn�pfen, sie aber nicht ver�n-
dern. Ergibt sich die Bemessungsgrundlage aus dem gepr�ften
Jahresabschluss, ist allein dieser im Innenverh�ltnis maßgeblich.
Die Dotierung des 340g-Fonds ist Teil der Gewinnermittlung,
wirkt sich also auf das Jahresergebnis gem�ß Jahresabschluss
aus. Rangregeln in Hybridinstrumenten, die an das Jahresergeb-
nis ankn�pfen, greifen dementsprechend erst nach Dotierung
des 340g-Fonds ein. Das Urteil stellt außerdem klar, dass die
Dotierung des 340g-Fonds keiner quantitative Begrenzung un-
terliegt und der weite Ermessensspielraum bei der Dotierung
nur �berschritten wird, wenn sie offensichtlich das latente allge-
meine Branchenrisiko �bersteigt.

RDF-ONLINE Volltext des Urteils: RdFL2019-259-1 unter
www.rdf-online.de
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